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KURZE BEGRÜNDUNG 

Den Schwerpunkt der Stellungnahme des Haushaltskontrollausschusses bilden Fragen der 

wirtschaftlichen Haushaltsführung und insbesondere die in Artikel 14 der vorgeschlagenen 

Verordnung vorgesehene Prüfung durch den Rechnungshof. 

Der Rechnungshof sollte die Befugnis haben, in Bezug auf die gemäß dieser Verordnung 

durchgeführten Tätigkeiten Rechnungsprüfungen vorzunehmen, da es sich bei allen diesen 

Tätigkeiten um Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Einnahmen und 

Ausgaben der Union im Sinne von Artikel 287 AEUV handelt. Dabei ist insbesondere 

Folgendes hervorzuheben: 

1. Der EFSI ist als eine eindeutig identifizierbare und transparente Garantiefazilität definiert 

und die Garantie stützt sich in erster Linie auf den EU-Haushalt. 

2. Die Mitglieder des Investitionsausschusses werden von der Kommission vorgeschlagen.  

3. Die Kommission wird im EFSI-Lenkungsausschuss vertreten sein. 

4. Die Kommission ist Mitglied im Verwaltungsrat der EIB und wird jedes Mal konsultiert, 

bevor die EIB eine Finanzierung oder Investition billigt.  

5. Die Europäische Plattform für Investitionsberatung wird zum Teil auf vorhandene 

Beratungsdienstleistungen der Kommission zurückgreifen.  

6. Die für die Garantie bereitgestellten Mittel werden von der Kommission verwaltet.  

7. Mit Unterstützung der Mitgliedstaaten fördern die Kommission und die EIB die 

Einrichtung eines transparenten Verzeichnisses laufender und möglicher künftiger 

Investitionsprojekte in der Union. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss und den 

federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung folgende Änderungsanträge zu 

berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Bezugsvermerk 4 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

nach Stellungnahme des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses und 

des Ausschusses der Regionen, 

nach Stellungnahme des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses, des 

Ausschusses der Regionen und des 

Europäischen Rechnungshofes, 
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Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Der Europäische Rechnungshof hat 

am 12. März 2015 gemäß Artikel 287 

Absatz 4 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) die Stellungnahme Nr. 4/2015 

betreffend den Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den 

Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen und zur Änderung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und 

(EU) Nr. 1316/2013 abgegeben, in der er 

seine Anmerkungen zu dem Vorschlag 

der Kommission darlegt und Vorschläge 

für eine Verbesserung der Verordnung 

macht. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Die Zweckmäßigkeit einer Investition 

sollte auch danach bewertet werden, 

inwieweit sie in der Lage ist, private 

Investoren zu einer langfristigen 

Finanzierung der Wirtschaft zu bewegen. 

In diesem Zusammenhang ist zu 

berücksichtigen, dass gegenwärtig ein 

beträchtlicher Teil der privaten 

Ersparnisse in Europa (etwa 16 Billionen 

EUR) überwiegend kurzfristig und 

oftmals außerhalb der EU angelegt wird. 
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Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Der EFSI sollte strategische 

Investitionen mit hohem wirtschaftlichen 

Mehrwert fördern, die zur Erreichung der 

politischen Ziele der Union beitragen. 

(11) (Der EFSI sollte strategische 

Investitionen mit hohem wirtschaftlichem 

Mehrwert fördern, die zur Erreichung der 

politischen Ziele der Europa-2020-

Strategie beitragen. In dieser Hinsicht 

sollte die Unterstützung des EFSI für 

Infrastrukturnetze zu den Zielen der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 

(Verkehr), der Verordnung (EU) Nr. 

347/2013 (Energienetze) und der 

Verordnung (EU) Nr. 283/2014 

(Telekommunikationsinfrastruktur) 

beitragen. Projekten mit Synergieeffekten 

zwischen den Bereichen Verkehr, 

Telekommunikation und Energie sollte 

besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. 

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Der EFSI sollte auf Projekte mit 

höherem Risiko- und Ertragsprofil abzielen 

als die bestehenden EIB- und 

Unionsinstrumente und diese somit 

ergänzen. Der EFSI sollte Projekte in der 

gesamten Union fördern, auch in den am 

stärksten von der Finanzkrise betroffenen 

Ländern. Auf den EFSI sollte nur 

zurückgegriffen werden, wenn eine 

Finanzierung aus anderen Quellen nicht zu 

vernünftigen Bedingungen erhältlich ist. 

(15) Der EFSI sollte auf Projekte mit 

höherem Risiko- und Ertragsprofil abzielen 

als die bestehenden EIB- und 

Unionsinstrumente und diese somit 

ergänzen. Der EFSI sollte Projekte in der 

gesamten Union fördern, insbesondere in 

den am stärksten von der Finanzkrise 

betroffenen Ländern. Auf den EFSI sollte 

nur zurückgegriffen werden, wenn eine 

Finanzierung aus anderen Quellen nicht zu 

vernünftigen Bedingungen erhältlich ist. 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Der Zielbetrag der Einzahlungen in 

den Garantiefonds sollte im Jahr 2016 bei 

200 Mio. EUR, im Jahr 2017 bei 300 Mio. 

EUR, im Jahr 2018 bei 1 Mrd. EUR und 

im Jahr 2019 bei 2 Mrd. EUR liegen. Der 

jeweilige Zielbetrag sollte vom 

Europäischen Parlament und vom Rat im 

Rahmen der jährlichen 

Haushaltsverfahren schrittweise gebilligt 

werden, wobei der wirksame Einsatz der 

EU-Garantie zu berücksichtigen und die 

Zusätzlichkeit der im Rahmen des EFSI 

durchgeführten Maßnahmen gegenüber 

den gewöhnlichen EIB-Maßnahmen zu 

bewerten sind. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21a) Die Regelungen für die Umsetzung 

und  Kontrolle des EFSI sowie die 

förmliche Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten sind für seinen Erfolg von 

großer Bedeutung. Insbesondere muss 

sichergestellt werden, dass die besten 

Projekte nach objektiven Kriterien und 

ungeachtet ihrer jeweiligen Nationalität 

ausgewählt werden. 
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die Verwaltung der vom EFSI 

geförderten EIB-Finanzierungen und -

Investitionen sollte nach den EIB-eigenen 

Vorschriften und Verfahren 

(einschließlich angemessener 

Kontrollmaßnahmen und Maßnahmen zur 

Verhinderung von Steuerhinterziehung) 

sowie nach den für das Europäische Amt 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den 

Rechnungshof geltenden einschlägigen 

Vorschriften und Verfahren einschließlich 

der zwischen der Europäischen 

Kommission, dem Europäischen 

Rechnungshof und der Europäischen 

Investitionsbank geschlossenen 

Dreiervereinbarung erfolgen. 

(24) Die Verwaltung der vom EFSI 

geförderten EIB-Finanzierungen und -

Investitionen sollte im Einklang mit der 

Verordnung  (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates (einschließlich angemessener 

Kontrollmaßnahmen und Maßnahmen zur 

Verhinderung von Steuerhinterziehung) 

sowie nach den für das Europäische Amt 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und den 

Rechnungshof geltenden einschlägigen 

Vorschriften und Verfahren erfolgen. 

Daher sollte umgehend geprüft werden, 

dass die von der EIB verabschiedeten 

neuen Transparenzvorschriften in keiner 

Weise abgeschwächt wurden. 

 ________________ 

 1a Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 

die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 

26.10.2012, S. 1). 

Begründung 

Überflüssig. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die EIB sollte die vom EFSI 

geförderten Maßnahmen regelmäßig im 

(25) Die EIB und der 

Investitionsausschuss sollten die vom 
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Hinblick auf ihre Relevanz, ihre 

Ergebnisse und ihre Auswirkungen 

bewerten, um zu ermitteln, in welchen 

Punkten sich künftige Maßnahmen 

verbessern lassen. Solche Bewertungen 

dürften zur Rechenschaftslegung und zu 

einer Analyse der Tragfähigkeit beitragen. 

EFSI geförderten Maßnahmen regelmäßig 

im Hinblick auf ihren Mehrwert 

gegenüber bestehenden EU-finanzierten 

Maßnahmen, ihre Relevanz, ihre 

Ergebnisse und ihre Auswirkungen 

bewerten und über sie Bericht erstatten, 

um zu ermitteln, in welchen Punkten sich 

künftige Maßnahmen verbessern lassen. 

Solche Bewertungen dürften zur 

öffentlichen Rechenschaftspflicht, zu 

einer wirtschaftlichen Haushaltsführung, 

zu Transparenz und zu einer Analyse der 

wirtschaftlichen, ökologischen und 

sozialen Tragfähigkeit beitragen. 

 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Neben den über den EFSI 

durchgeführten Finanzierungen sollte eine 

Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (European Investment 

Advisory Hub, im Folgenden „EIAH“) 

geschaffen werden. Die EIAH sollte 

unionsweit verstärkte Unterstützung für 

Projektentwicklung und -vorbereitung 

leisten und dabei auf die Sachkenntnis der 

Kommission, der EIB, nationaler 

Förderbanken und der 

Verwaltungsbehörden der europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds 

zurückgreifen. Auf diese Weise soll eine 

zentrale Anlaufstelle für technische Fragen 

zu Investitionen in der Union entstehen. 

(26) Neben den über den EFSI 

durchgeführten Finanzierungen sollte eine 

Europäische Plattform für 

Investitionsberatung (European Investment 

Advisory Hub, im Folgenden „EIAH“) 

geschaffen werden. Die EIAH sollte 

unionsweit verstärkte Unterstützung für 

Projektentwicklung und -vorbereitung 

leisten und dabei auf die Sachkenntnis der 

Kommission, der EIB, nationaler 

Förderbanken und der 

Verwaltungsbehörden der europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds 

zurückgreifen. Auf diese Weise soll eine 

zentrale Anlaufstelle für technische Fragen 

zu Investitionen in der Union entstehen. 

Die EIAH sollte unter Beteiligung der 

EIB, der Kommission und der 

Mitgliedstaaten mit den vorhandenen 

Beratungsgremien zusammenarbeiten, 

darunter das „Europäische PPP-

Kompetenzzentrum“ (EPEC) oder die 

„Finanzinstrumente – Technische 

Beratungsplattform für EFSI“. Mithilfe 
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der EIAH sollten die Mitgliedstaaten und 

Regionen in der gesamten Union in die 

Lage versetzt werden, kostenlos auf 

Sachkenntnis zurückzugreifen, so dass 

ein fairer Zugang zu den EFSI-

Finanzmitteln zu gewährleistet wird. 

Begründung 

In Anknüpfung an die Stellungnahme des Europäischen Rechnungshofes Nr. 4/2015 zum EFSI 

- Ziffern 29, 30 und 31. 

 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Um sicherzustellen, dass der EU-

Haushalt keinen 

Eventualverbindlichkeiten ausgesetzt 

wird, die über die Mittelbindungen 

hinausgehen, sollte es eine allgemeine 

Immunität und einen allgemeinen 

Verzicht auf Rechtsansprüche seitens der 

EFSI-Begünstigten geben. 

 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Aufgrund der Art ihrer 

Konstituierung stellen weder die Garantie 

der EU für die EIB noch der Garantiefonds 

„Finanzierungsinstrumente“ im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 

dar. 

(30) Aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit 

Finanzierungsinstrumenten der Union 

sollten die Garantie der EU für die EIB 

und der Garantiefonds gemäß Artikel 140 

der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 

966/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates4 bzw. gemäß Artikel 139 der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

den Grundsätzen der wirtschaftlichen 
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Haushaltsführung, der Transparenz, der 

Verhältnismäßigkeit, der Nicht-

Diskriminierung, der Gleichbehandlung 

und der Subsidiarität entsprechen. 

__________________ __________________ 

4 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die 

Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 

26.10.2012, S. 1). 

4 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die 

Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 

26.10.2012, S. 1). 

 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) In der Union gibt es eine erhebliche 

Zahl potenziell tragfähiger Projekte, die 

keine Finanzierung erhalten, weil sie mit 

zu großer Unsicherheit behaftet oder zu 

intransparent sind. Dies ist oftmals darauf 

zurückzuführen, dass private Investoren 

diese Projekte nicht kennen oder nicht über 

ausreichende Informationen verfügen, um 

die mit einer Investition verbundenen 

Risiken einschätzen zu können. 

Kommission und EIB sollten mit 

Unterstützung der Mitgliedstaaten die 

Einrichtung eines transparenten 

Verzeichnisses laufender und künftiger 

investitionsgeeigneter Projekte in der 

Union fördern. Dieses Projektverzeichnis 

sollte gewährleisten, dass regelmäßig 

strukturierte Informationen über 

Investitionsprojekte veröffentlicht werden, 

die den Investoren verlässliche Angaben 

liefern, anhand deren sie ihre 

Investitionsentscheidungen treffen können. 

(31) In der Union gibt es eine erhebliche 

Zahl potenziell tragfähiger Projekte, die 

keine Finanzierung erhalten, weil sie mit 

zu großer Unsicherheit behaftet oder zu 

intransparent sind. Dies ist oftmals darauf 

zurückzuführen, dass private Investoren 

diese Projekte nicht kennen oder nicht über 

ausreichende Informationen verfügen, um 

die mit einer Investition verbundenen 

Risiken einschätzen zu können. Die 

Kommission und die EIB sollten mit 

Unterstützung der Mitgliedstaaten die 

Einrichtung eines transparenten 

Verzeichnisses laufender und künftiger 

investitionsgeeigneter Projekte in der 

Union fördern. Dieses Projektverzeichnis 

sollte gewährleisten, dass regelmäßig 

strukturierte Informationen über 

Investitionsprojekte veröffentlicht werden, 

die den Investoren verlässliche Angaben 

liefern, anhand deren sie ihre 

Investitionsentscheidungen treffen können. 

 



 

AD\1057503DE.doc 11/57 PE551.899v02-00 

 DE 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Auch die Mitgliedstaaten haben auf 

nationaler Ebene damit begonnen, für 

Projekte von nationaler Bedeutung solche 

Verzeichnisse einzurichten und zu fördern. 

Die von Kommission und EIB 

zusammengestellten Informationen sollten 

auch Links zu den begleitenden nationalen 

Projektverzeichnissen enthalten. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Auch wenn die im Rahmen des 

Projektverzeichnisses ermittelten Projekte 

von der EIB zur Bestimmung und Auswahl 

der vom EFSI zu fördernden Projekte 

genutzt werden können, sollte das 

Verzeichnis prinzipiell doch dazu dienen, 

unionsweit Projekte zu ermitteln. Darunter 

fallen solche, die entweder zur Gänze vom 

privaten Sektor oder mit Unterstützung 

anderer auf europäischer oder nationaler 

Ebene angesiedelter Instrumente finanziert 

werden können. Zwar sollte der EFSI die 

im Rahmen des Projektverzeichnisses 

ermittelten Projekte fördern können, doch 

sollte eine Aufnahme in die Liste nicht 

automatisch auch eine EFSI-Förderung 

bedeuten und sollte es dem EFSI 

freistehen, auch nicht auf der Liste 

aufgeführte Projekte auszuwählen und zu 

fördern. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 
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Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Um die Rechenschaftslegung 

gegenüber den europäischen Bürgerinnen 

und Bürgern zu gewährleisten, sollte die 

EIB dem Europäischen Parlament und dem 

Rat regelmäßig über die Fortschritte und 

Auswirkungen des EFSI berichten. 

(34) Um die Rechenschaftspflicht 

gegenüber den Unionsbürgern zu 

gewährleisten, sollten die EIB, der 

Vorsitzende des Lenkungsrates und der 

geschäftsführende Direktor des 

Investitionsausschusses dem Europäischen 

Parlament und dem Rat regelmäßig über 

die Fortschritte und Auswirkungen des 

EFSI berichten, insbesondere über die 

Zusätzlichkeit der im Rahmen des EFSI 

durchgeführten Maßnahmen gegenüber 

den üblichen EIB-Maßnahmen. 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (35a) Da sich der Garantiefonds aus 

erheblichen Mittelumschichtungen im 

EU-Haushalt speisen wird, sollte das 

Parlament das Recht haben, das für den 

Haushalt zuständige 

Kommissionsmitglied ins Parlament zu 

laden, damit das Parlament die Kontrolle 

über die Verwendung des EU-Haushalts 

ausüben kann, insbesondere im Hinblick 

auf die Leistung und die mit den 

Ausgaben erzielten Ergebnisse. 

Begründung 

Das für den Haushalt zuständige Kommissionsmitglied und der Rechnungshof haben 

gefordert, dass die Art und Weise, wie die EU-Organe mit dem Haushalt der EU umgehen, 

geändert wird und dass insbesondere der Rechenschaftspflicht eine größere Bedeutung 
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beigemessen und der Schwerpunkt auf die Leistung und die Ergebnisse der Ausgaben gelegt 

wird. Daher muss das Parlament die Kontrolle über diese Aspekte ausüben und das 

Kommissionsmitglied zur Rechenschaft ziehen. Das Kontrollrecht sollte nur für das 

Kommissionsmitglied gelten, damit die Unabhängigkeit der Steuerung des EFSI gewährleistet 

ist. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zweck des EFSI ist es, durch Erhöhung der 

Risikoübernahmekapazität der EIB 

Investitionen in der Union zu fördern und 

für Unternehmen mit bis zu 3000 

Beschäftigten einen besseren Zugang zu 

Finanzmitteln zu gewährleisten, wobei der 

Schwerpunkt auf kleinen und mittleren 

Unternehmen liegt (im Folgenden „EFSI-

Vereinbarung“). 

Zweck des EFSI ist es, durch Erhöhung der 

Risikoübernahmekapazität der EIB 

Investitionen in der Union, darunter auch 

Vorhaben zwischen Mitgliedstaaten und 

Drittstaaten, zu fördern und für 

Unternehmen mit bis zu 3000 

Beschäftigten einen besseren Zugang zu 

Finanzmitteln zu gewährleisten, wobei der 

Schwerpunkt auf kleinen und mittleren 

Unternehmen liegt (im Folgenden „EFSI-

Vereinbarung“), und zwar im Einklang 

mit den Grundsätzen der wirtschaftlichen 

Haushaltsführung, der Transparenz, der 

Verhältnismäßigkeit, der Nicht-

Diskriminierung, der Gleichbehandlung 

und der Subsidiarität. 

 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 1a 

 Begriffsbestimmungen 

 Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet 

der Ausdruck 

 (a) „EFSI-Vereinbarung“ das 

Rechtsinstrument, in dem die Kommission 
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und die EIB die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Bedingungen für die 

Verwaltung des EFSI näher regeln; 

 b) „nationale Förderbanken oder -

institutionen“ Rechtssubjekte, die im 

Rahmen ihrer üblichen beruflichen oder 

gewerblichen Tätigkeit eine 

Finanztätigkeit ausüben und denen von 

einem Mitgliedstaat – auf zentraler, 

regionaler oder lokaler Ebene – ein 

öffentlicher Auftrag zur Durchführung 

von öffentlichen Entwicklungs- oder 

Fördertätigkeiten auf überwiegend nicht 

gewerblicher Grundlage erteilt wurde; 

 (c) „Investitionsplattformen” 

Zweckgesellschaften, Kontenverwaltung, 

auf vertraglicher Grundlage geschlossene 

Kofinanzierungs- oder 

Risikoteilungsvereinbarungen oder 

Vorkehrungen, die auf sonstige Weise 

getroffen werden und durch die 

Investoren einen Finanzbeitrag leiten, um 

einige Investitionsprojekte zu finanzieren; 

dazu können nationale Plattformen 

gehören, auf denen mehrere 

Investitionsprojekte im Hoheitsgebiet 

eines bestimmten Mitgliedstaats 

zusammengefasst werden, Plattformen 

mehrerer Länder oder Regionen auf 

denen sich mehrere Mitgliedstaaten 

zusammenschließen, die an 

Großprojekten in einem bestimmten 

geografischen Bereich interessiert sind, 

oder thematische Plattformen, auf denen 

Investitionsprojekte in einer bestimmten 

Branche zusammengefasst werden 

könnten; 

 (d) „kleine und mittlere Unternehmen“ 

(KMU) Kleinstunternehmen sowie kleine 

und mittlere Unternehmen im Sinne der 

Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission1a; 

 (e) „mittelgroße Unternehmen“ 

Rechtssubjekte, die bis zu 3000 

Mitarbeiter beschäftigen und keine KMU 

sind; 
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 (f) „EFSI-Begünstigter“ jeder 

Kreditnehmer, der in den Genuss eines 

von der EU garantierten und von der EIB 

im Rahmen der EFSI-Vereinbarung 

umgesetzten Finanzinstruments kommt; 

 (g) „Risikoübernahmekapazität“ bedeutet, 

dass der EFSI ex-ante einen begrenzten 

Teil des möglichen Kreditrisikos im 

Zusammenhang mit der Finanzierung 

bestimmter Investitionsprojekte durch ein 

Finanzierungsinstrument trägt, das von 

der EIB in einer Weise verwaltet wird, 

dass das Gesamtkreditrisiko in einem 

Portfolio den Anteil des durch die EU-

Garantie gesicherten Portfolios nicht 

übersteigt; 

 ______________ 

 1a Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 

die Definition der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 

S. 36). 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Bestimmungen über die Errichtung des 

EFSI als eigenständige, klar erkennbare 

und transparente, von der EIB verwaltete 

Garantiefazilität mit gesonderter 

Buchführung, 

(a) Bestimmungen über die Errichtung des 

EFSI als eigenständige, klar erkennbare 

und transparente, von der EIB verwaltete 

Garantiefazilität mit gesonderter 

Buchführung, für die die EIB und die 

Kommission einem jährlichen 

Entlastungsbeschluss des Parlaments und 

des Rats gemäß Artikel 319 AEUV und 

Artikel 164, 165 und 166 der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 996/2012 unterliegen; 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Bestimmungen darüber, in welcher 

Weise die Kommission ihrer umfassenden 

Verantwortung für die tatsächliche 

Verwendung der vom EFSI verwalteten 

EU-Mittel, wie sie in Artikel 17 Absatz 1 

EUV und Artikel 317 AEUV vorgesehen 

ist, nachkommt und einer Verwässerung 

der Rechenschaftspflicht entgegenwirkt; 

 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Leitungsstruktur des EFSI gemäß 

Artikel 3, von der die Satzung der 

Europäischen Investitionsbank unberührt 

bleibt, 

(d) die Leitungsstruktur des EFSI gemäß 

Artikel 3, von der die Satzung der 

Europäischen Investitionsbank unberührt 

bleibt, einschließlich einer Obergrenze für 

die Verwaltungskosten der EIB, sowie 

unter Berücksichtigung der Aufgaben der 

Kommission, die in 

Artikel 17 Absatz 1 EUV, 

Artikel 317 AEUV und in der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 vorgesehen 

sind; 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Vorgaben für die Inanspruchnahme der 

EU-Garantie, einschließlich bestimmter 

Zeitrahmen und zentraler 

(g) Vorgaben für die Inanspruchnahme der 

EU-Garantie, einschließlich bestimmter 

Zeitrahmen und zentraler 

Leistungsindikatoren, die darauf abzielen, 
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Leistungsindikatoren, die Erreichung der gemäß dieser 

Verordnung vom EFSI verfolgten Ziele in 

den Bereichen Wachstum, Beschäftigung, 

Auswirkungen auf den Binnenmarkt und 

Förderung von KMU zu messen; falls 

erforderlich, werden diese Vorgaben vom 

Lenkungsausschuss angepasst; 

Begründung 

Die Leistungsbewertung sollte mit der Erfüllung der insbesondere in den Erwägungsgründen 

9 bis 14 dargelegten politischen Ziele des EFSI verknüpft werden. 

 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe g a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) Bestimmungen, mit denen 

sichergestellt wird, dass KMU und 

Kleinstunternehmen  vorrangigen Zugang 

zu einer Unterstützung aus dem  EFSI 

erhalten; 

 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Bestimmungen über die für die EIAH 

notwendige Finanzausstattung gemäß 

Absatz 2 Unterabsatz 3, 

(h) Bestimmungen über die Rechtsform, 

die operative Struktur und die 

Finanzierung der EIAH gemäß Absatz 2 

Unterabsatz 3; 

 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe h a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ha) Bestimmungen über den 

bedingungslosen Höchstbetrag der 

Ausgaben, die die EIB im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit des 

EFSI tätigen darf; 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe j a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) Bestimmungen, mit denen 

sichergestellt wird, dass alle im Rahmen 

des EFSI finanzierten Projekte einer 

externen Prüfung durch den 

Rechnungshof unterzogen werden. 

 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die EFSI-Vereinbarung legt fest, dass die 

der Union zustehenden Entgelte aus EFSI-

geförderten Maßnahmen nach Abzug der 

durch Inanspruchnahmen der EU-Garantie 

bedingten Zahlungen und nach 

anschließendem Abzug von Kosten gemäß 

Absatz 2 Unterabsatz 3 und Artikel 5 

Absatz 3 bereitgestellt werden. 

In der EFSI-Vereinbarung wird festgelegt, 

dass die der Union zustehenden Entgelte 

aus EFSI-geförderten Maßnahmen nach 

Abzug der durch Inanspruchnahmen der 

EU-Garantie bedingten Zahlungen und 

nach anschließendem Abzug von Kosten 

gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 und 

Artikel 5 Absatz 3 bis zu einem 

bedingungslosen Höchstbetrag 
bereitgestellt werden. 
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Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Dienste, die die EIAH über die 

technische Hilfe der EIB hinaus erbringt, 

wird sie bis zum 31. Dezember 2020 mit 

maximal 20 000 000 EUR jährlich von der 

Union kofinanziert. Ab 2020 ergibt sich 

der Finanzbeitrag der Union unmittelbar 

aus den Bestimmungen der künftigen 

mehrjährigen Finanzrahmen. 

Für die Dienste, die die EIAH über die 

technische Hilfe der EIB hinaus erbringt, 

wird sie bis zum 31. Dezember 2018 mit 

maximal 20 000 000 EUR jährlich von der 

Union kofinanziert. Bis Ende 2018 wird 

eine Überprüfung durchgeführt, um den 

Erfolg und den von der EIAH 

geschaffenen Mehrwert zu beurteilen, 

bevor ein zweiter Finanzierungszeitraum 

in die Wege geleitet wird, der sich vom 

1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 

2020 erstreckt. Ab 2020 ergibt sich der 

Finanzbeitrag der Union unmittelbar aus 

den Bestimmungen der künftigen 

mehrjährigen Finanzrahmen. 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die EFSI-Vereinbarung legt fest, dass 

der EFSI von einem Lenkungsrat geleitet 

wird, der in Einklang mit den in Artikel 5 

Absatz 2 genannten Zielen die strategische 

Ausrichtung, die strategische 

Portfoliostrukturierung und die 

operationellen Grundsätze und Verfahren 

bestimmt, einschließlich der 

Investitionsgrundsätze bei Projekten, die 

vom EFSI gefördert werden können, und 

des Risikoprofils des EFSI. Der 

Lenkungsrat wählt seinen Vorsitzenden 

aus dem Kreis seiner Mitglieder. 

(1) In der EFSI-Vereinbarung wird 

festgelegt, dass die Kommission und die 

EIB für die Verwaltung aller Mittel und 

Garantien des EFSI gegenüber dem 

Parlament und dem Rat direkt 

verantwortlich und rechenschaftspflichtig 

sind. Zu diesem Zweck wird der EFSI von 

einem Lenkungsrat geleitet, der für die 

Verwendung der EU-Garantie im 
Einklang mit den in Artikel 5 Absatz 2 

genannten Zielen die strategische 

Ausrichtung, die strategische 

Portfoliostrukturierung und die 

operationellen Grundsätze und Verfahren 

festlegt, einschließlich der 

Investitionsgrundsätze bei Projekten, die 
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vom EFSI gefördert werden können, und 

des Risikoprofils des EFSI. 

 Der Lenkungsrat wählt seinen 

Vorsitzenden aus dem Kreis seiner 

Mitglieder. 

 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Der Vorsitzende und der in Absatz 4 

genannte geschäftsführende Direktor des 

Investitionsausschusses nehmen 

mindestens einmal jährlich gemeinsam an 

einer gemeinsamen Anhörung der 

zuständigen Ausschüsse des 

Europäischen Parlaments teil, um über 

die Fortschritte der EFSI-Tätigkeiten 

Bericht zu erstatten. 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Lenkungsrat trifft seine 

Entscheidungen einvernehmlich. 

Der Lenkungsrat fasst seine Beschlüsse 

einvernehmlich. Die Beschlüsse sind 

öffentlich zugänglich zu machen. 

 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) In der EFSI-Vereinbarung ist die 

Einrichtung einer Beratungsgruppe 

vorzusehen.  Die Beratungsgruppe setzt 

sich aus Vertretern aller Banken, 

einschließlich nationaler Förderbanken, 

zusammen, die auf nationaler oder 

lokaler Ebene an Projekten beteiligt sind, 

die unter die EU-Garantie nach Artikel 4 

fallen. 

 Die Beratungsgruppe tritt einmal jährlich 

in den Räumlichkeiten der EIB in 

Luxemburg zusammen. Ihre Sitzungen 

werden von der EIB organisiert. Die 

restliche Kommunikation und der 

restliche Austausch zwischen den 

Mitgliedern der Beratungsgruppe erfolgt 

in Schriftform und werden nach einem 

Jahr veröffentlicht. Die Beratungsgruppe 

kann den Lenkungsrat, den 

Investitionsausschuss und den 

geschäftsführenden Direktor mit 

Forschungsarbeiten unterstützen, um die 

Tätigkeiten des EFSI kontinuierlich zu 

verbessern. Alle mit der Beratungsgruppe 

verbundenen Kosten und Reisekosten 

werden von den Einrichtungen getragen, 

die in der Gruppe vertreten sein wollen. 

 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der geschäftsführende Direktor und der 

stellvertretende geschäftsführende Direktor 

werden auf gemeinsamen Vorschlag der 

Kommission und der EIB vom 

Lenkungsrat für eine verlängerbare 

Amtszeit von drei Jahren ernannt. 

Der geschäftsführende Direktor und der 

stellvertretende geschäftsführende Direktor 

werden auf gemeinsamen Vorschlag der 

Kommission und der EIB nach 

Zustimmung des Europäischen 

Parlaments vom Lenkungsrat für eine 

Amtszeit von drei Jahren ernannt, die 
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einmal verlängert werden kann. 

 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Nachdem sie den Lenkungsrat 

angehört und die Zustimmung der EIB 

erhalten hat, legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament eine 

Auswahlliste von Bewerbern für die Stelle 

des geschäftsführenden Direktors und die 

Stelle des stellvertretenden 

geschäftsführenden Direktors vor. 

 Nachdem sie die Zustimmung der EIB 

erhalten hat, legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament einen Vorschlag 

für die Ernennung des 

geschäftsführenden Direktors und des 

stellvertretenden geschäftsführenden 

Direktors zur Billigung vor. Nach 

Billigung dieses Vorschlags ernennt der 

Lenkungsrat den geschäftsführenden 

Direktor und den stellvertretenden 

geschäftsführenden Direktor für eine 

Amtszeit von drei Jahren, die einmal 

verlängert werden kann. 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die EFSI-Vereinbarung sieht für den EFSI 

einen Investitionsausschuss vor, dessen 

Aufgabe darin besteht, potenzielle 

Maßnahmen anhand der 

Investitionsgrundsätze des Fonds zu prüfen 

Die EFSI-Vereinbarung sieht für den EFSI 

einen Investitionsausschuss vor. Aufgabe 

des Investitionsausschusses ist es, 

potenzielle Maßnahmen anhand der 

Investitionsgrundsätze des Fonds zu prüfen 
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und die Bereitstellung der EU-Garantie für 

Maßnahmen im Sinne von Artikel 5 

unabhängig von ihrem geografischen 

Standort zu genehmigen. 

und die Bereitstellung der EU-Garantie für 

Maßnahmen unter Berücksichtigung des 

Folgenden zu genehmigen: 

 (a) die Maßnahme muss mit Artikel 5 in 

Einklang stehen; 

 (b) die Maßnahme muss mit den 

allgemeinen Zielen der 

Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 sowie 

mit den Jahresarbeitsprogrammen (TEN-

V) in Einklang stehen; 

 (c) die Maßnahme muss einen 

nachweisbaren wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen und nachhaltigen 

Mehrwert in Bezug auf die Förderung 

von Arbeitsplätzen, Fertigkeiten, 

Innovationen und der 

Wettbewerbsfähigkeit in der Union 

aufweisen, der mit bestehenden EU-

Finanzmitteln oder -Instrumenten nicht 

erreicht werden könnte; 

 (d) die EU-Garantie wird unabhängig von 

der geografischen Lokalisierung der 

Maßnahme innerhalb der Union gewährt;  

 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Investitionsausschuss setzt sich aus 

sechs unabhängigen Experten und dem 

geschäftsführenden Direktor zusammen. 

Die unabhängigen Experten verfügen über 

ein hohes Maß an Erfahrung mit 

Projektfinanzierungen an den betreffenden 

Märkten und werden vom Lenkungsrat für 

eine verlängerbare Amtszeit von drei 

Jahren ernannt. 

Der Investitionsausschuss setzt sich aus 

acht unabhängigen Experten und dem 

geschäftsführenden Direktor zusammen. 

Diese Experten verfügen über ein hohes 

Maß an Erfahrung mit 

Projektstrukturierung und -finanzierung an 

den Märkten sowie über 

makroökonomische Sachkenntnis. Die 

Mitglieder des Investitionsausschusses 

werden vom Lenkungsrat auf der 

Grundlage eines offenen und transparenten 
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Auswahlverfahrens für eine verlängerbare 

Amtszeit von drei Jahren ernannt.  

 Für diese Zwecke erstellt der Lenkungsrat 

eine Liste von mindestens 16 Experten 

(acht Männer und acht Frauen) und legt 

sie dem Europäischen Parlament vor. 

Nach Anhörung aller auf dieser Liste 

aufgeführten Experten schlägt das 

Europäische Parlament im Wege eines 

Beschlusses acht Experten für die 

Ernennung in den Lenkungsrat vor. 

 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Lebensläufe und 

Interessenerklärungen der Mitglieder des 

Investitionsausschusses werden 

veröffentlicht, regelmäßig aktualisiert und 

gründlichen Plausibilitätsprüfungen 

seitens der Kommission und der EIB 

unterzogen. 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Investitionsausschusses fällt seine 

Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. 

Der Investitionsausschuss fasst seine 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Die 

Beschlüsse müssen unabhängig, frei von 

unzulässiger Einmischung und öffentlich 

zugänglich sein. 
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Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 

 Finanzvorschriften für den EFSI und die 

EIAH 

 Die Finanzvorschriften für den EFSI und 

die EIHA werden vom 

Lenkungsausschuss verabschiedet. Sie 

dürfen nicht von der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 966/2012 abweichen. 

 Im Rahmen der Verhandlungen über die 

EFSI-Vereinbarung vor der Errichtung 

des EFSI oder auf förmlichen Antrag des 

Lenkungsausschusses kann der 

Kommission die Befugnis übertragen 

werden, in hinreichend begründeten 

Fällen im Wege eines delegierten 

Rechtsakts nach Artikel 290 AEUV und 

Artikel 17 dieser Verordnung 

Abweichungen in Form von 

Übergangsfinanzvorschriften zuzulassen. 

Solche Übergangsvorschriften gelten 

maximal drei Jahre oder bis das 

Parlament und der Rat die Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 ändern, um 

den besonderen Anforderungen des EFSI 

Rechnung zu tragen. 

 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Union stellt der EIB für unter diese 

Verordnung fallende, in der Union 

durchgeführte Finanzierungen oder 

Investitionen eine Garantie zur Verfügung 

(im Folgenden „EU-Garantie“). Sie deckt 

(1) Die Union stellt der EIB für unter diese 

Verordnung fallende, in der Union 

durchgeführte Finanzierungen oder 

Investitionen eine Garantie zur Verfügung 

(im Folgenden „EU-Garantie“). Im 
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die in Artikel 6 genannten Instrumente ab 

und wird auf Abruf gewährt. 

Einklang mit Artikel 58 Buchstabe c der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

wird die EU-Garantie auch nationalen 

Förderbanken bzw. Fördereinrichtungen 

sowie Investitionsplattformen zur 

Verfügung gestellt. Sie deckt die in 

Artikel 6 genannten förderfähigen 

Instrumente ab und wird auf Abruf 

gewährt. 

 (2) Die Höhe der 

Eventualverbindlichkeiten, die die 

Kommission gegenüber EFSI-

Begünstigten eingehen kann, ist auf den 

Betrag der EU-Garantie beschränkt. 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Gewährt wird die EU-Garantie für 

EIB-Finanzierungen und -Investitionen, die 

von dem in Artikel 3 Absatz 5 genannten 
Investitionsausschuss genehmigt wurden, 

oder für Finanzmittel, die dem EIF gemäß 

Artikel 7 Absatz 2 zur Durchführung von 

EIB-Finanzierungen und -Investitionen zur 

Verfügung gestellt werden. Die 

betreffenden Maßnahmen stehen mit der 

Unionspolitik in Einklang und verfolgen 

eines der folgenden allgemeinen Ziele: 

(2) Die EU-Garantie wird nur für EIB-

Finanzierungen und -Investitionen 

gewährt, die vom Investitionsausschuss 

genehmigt wurden, oder für Finanzmittel, 

die dem EIF gemäß Artikel 7 Absatz 2 zur 

Durchführung von EIB-Finanzierungen 

und -Investitionen zur Verfügung gestellt 

werden und vom Investitionsausschuss 

genehmigt wurden. 

 Die in Unterabsatz 1 genannten 

Finanzierungen und Investitionen 

müssen mit den Politiken der Union in 

Einklang stehen, wirtschaftlich und 

technisch tragfähig sein, das Kriterium 

der Zusätzlichkeit erfüllen, die 

Mobilisierung von privatem Kapital, 

soweit möglich, maximieren, bestehende 

Unionsfonds oder 

Unterstützungsprogramme ergänzen, 

einen europäischen Mehrwert erbringen 

und eines der folgenden allgemeinen 
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Ziele verfolgen: 

 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Infrastrukturentwicklung, u. a. in den 

Bereichen Verkehr (insbesondere in 

Industriezentren), Energie (insbesondere 

Energieverbundnetze) und digitale 

Infrastruktur, 

(a) Infrastrukturentwicklung, u. a. in den 

Bereichen Verkehr, insbesondere für 

sauberen städtischen Verkehr und 

Projekte im Rahmen des 

transeuropäischen Netzes für Verkehr im 

Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013; Energie (insbesondere 

Energieverbundnetze); und digitale 

Infrastruktur, 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Gemäß Artikel 17 der Satzung der 

Europäischen Investitionsbank stellt die 

EIB den von den 

Finanzierungsmaßnahmen Begünstigten 

ihre Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

EFSI in Rechnung. Unbeschadet der 

Unterabsätze 2 und 3 werden weder 

Verwaltungsausgaben noch etwaige andere 

Entgelte, die die EIB für die von ihr im 

Rahmen dieser Verordnung durchgeführten 

Finanzierungen und Investitionen erhebt, 

aus dem Unionshaushalt bestritten. 

(3) Gemäß Artikel 17 der Satzung der 

Europäischen Investitionsbank stellt die 

EIB den von den 

Finanzierungsmaßnahmen Begünstigten 

ihre Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

EFSI bis zu einer in der EFSI-

Vereinbarung festgelegten 

bedingungslosen Obergrenze in 
Rechnung. Das Risiko, dass Ausgaben der 

EIB nicht eingetrieben werden können, 

wird vollständig von der EIB getragen. 
Unbeschadet der Unterabsätze 2 und 3 

werden weder Verwaltungsausgaben noch 

etwaige andere Entgelte, die die EIB für 

die von ihr im Rahmen dieser Verordnung 

durchgeführten Finanzierungen und 

Investitionen erhebt, aus dem 
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Unionshaushalt bestritten. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e 

kann die EIB die EU-Garantie zur 

Deckung von Ausgaben, die 

Finanzierungsempfängern zwar in 

Rechnung gestellt, aber noch nicht 

eingezogen wurden, bis zu einer 

kumulierten Obergrenze von 1 % der 

insgesamt ausstehenden EU-

Garantieverpflichtungen abrufen. 

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e 

kann die EIB die EU-Garantie zur 

Deckung von Ausgaben, die 

Finanzierungsempfängern zwar in 

Rechnung gestellt, aber noch nicht 

eingezogen wurden, bis zu einer in der 

EFSI-Vereinbarung festgelegten 

bedingungslosen Obergrenze abrufen. 

 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Stellt die EIB dem EIF im Auftrag des 

EFSI Finanzmittel für die Durchführung 

von EIB-Finanzierungen und -Investitionen 

zur Verfügung, die gemäß Artikel 7 

Absatz 2 von der EU-Garantie abgedeckt 

sind, können die EIB-Entgelte aus dem 

Unionshaushalt bestritten werden. 

Stellt die EIB dem EIF im Auftrag des 

EFSI Finanzmittel für die Durchführung 

von EIB-Finanzierungen und -Investitionen 

zur Verfügung, die gemäß Artikel 7 

Absatz 2 von der EU-Garantie abgedeckt 

sind, können die EIB-Entgelte aus dem 

Unionshaushalt bestritten werden. Für 

solche Entgelte wird in der EFSI-

Vereinbarung eine bedingungslose 

Obergrenze festgelegt. 

 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Sofern alle maßgeblichen 

Förderkriterien erfüllt sind, können die 

Mitgliedstaaten auf die europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds 

zurückgreifen, um zur Finanzierung 

förderfähiger Projekte, in die die EIB mit 

Absicherung durch die EU-Garantie 

investiert, beizutragen. 

(4) Sofern alle maßgeblichen 

Förderkriterien erfüllt sind, können die 

Mitgliedstaaten auf die europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds 

zurückgreifen, um zur Finanzierung 

förderfähiger Projekte, in die die EIB mit 

Absicherung durch die EU-Garantie 

investiert, beizutragen. Wenn in solchen 

Fällen mehrere Rechtsakte der Union für 

die Verwaltung und Kontrolle solcher 

Projekte anwendbar sind, haben die 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

und die relevanten sektorspezifischen 

Finanzierungsvorschriften Vorrang. 

 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 2 

setzt die EIB die EU-Garantie, wenn sie 

der Risikodeckung von Instrumenten 

dient, grundsätzlich auf Portfoliobasis 

ein. 

Für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 2 

darf die EIB die EU-Garantie nur zur 

Absicherung von Kreditrisiken 

förderfähiger Instrumente einsetzen. 

Grundsätzlich darf die EU-Garantie nur 

auf der Basis eines Portfolios 

förderfähiger Instrumente eingesetzt 

werden, die zur Finanzierung von 

Projekten dienen, die vom 

Investitionsausschuss genehmigt wurden. 

 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die EU-Garantie für die EIB beläuft (1) Die EU-Garantie für die EIB beläuft 
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sich auf 16 000 000 000 EUR, von denen 

maximal 2 500 000 000 für die in Absatz 2 

genannte Bereitstellung von EIB-Mitteln 

für den EIF eingesetzt werden können. 

Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 9 

dürfen die von der Union im Rahmen der 

Garantie an die EIB geleisteten Zahlungen 

zusammengenommen nicht über den 

Garantiebetrag hinausgehen. 

sich auf 16 000 000 000 EUR, von denen 

maximal 2 500 000 000 für die in Absatz 2 

genannte Bereitstellung von EIB-Mitteln 

für den EIF eingesetzt werden können. 

Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 9 

dürfen die von der Union im Rahmen der 

Garantie an die EIB geleisteten Zahlungen 

zusammengenommen nicht über den 

Garantiebetrag hinausgehen, so dass 

Eventualverbindlichkeiten für den 

Haushalt der Union ausgeschlossen sind. 

Rechtsansprüche Endbegünstigter gegen 

die Union, die über diesen Garantiebetrag 

hinausgehen, sind ausgeschlossen. 

 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Geschäftsführer sorgt dafür, 

dass die Risikomaßnahmen der durch die 

EU-Garantie abgesicherten Portfolios, die 

Methode und die Daten, mit denen das 

Risiko eines bestimmten Instrumente-

Portfolios berechnet wird, einfach 

öffentlich zugänglich sind und diese 

Informationen regelmäßig aktualisiert 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Ruft die EIB die EU-Garantie gemäß 

der EFSI-Vereinbarung ab, so zahlt die 

Union auf Anforderung gemäß den 

Bedingungen dieser Vereinbarung. 

(3) Ruft die EIB die EU-Garantie gemäß 

der EFSI-Vereinbarung ab, so zahlt die 

Union auf Anforderung gemäß den 

Bedingungen dieser Vereinbarung. Eine 

solche Zahlung ist auf den Betrag der 
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Mittel beschränkt, die von der EIB noch 

nicht abgerufen wurden. Alle weiteren 

Verluste und Risiken werden von den 

anderen zum Portfolio beitragenden 

Parteien und den an den Projekten 

beteiligten Akteuren getragen. Die EU 

geht keinerlei Eventualverbindlichkeiten 

ein. 

 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die EFSI-Vereinbarung muss 

vorsehen, dass die EU allgemeine 

Immunität genießt und Rechtsansprüche 

von EFSI-Begünstigten gegen die 

Kommission, die über den Betrag der EU-

Garantie hinausgehen, ausgeschlossen 

sind. 

 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Zahlungen aus dem Gesamthaushalt 

der Union, 

(a) Beiträge aus dem Gesamthaushalt der 

Union, 

 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erreicht wird dieser Zielbetrag zunächst Der Zielbetrag wird zunächst durch die 
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durch schrittweise Einzahlung der in 

Absatz 2 Buchstabe a genannten Mittel. 

Werden während der anfänglichen 

Konstituierung des Garantiefonds 

Garantiebeträge abgerufen, tragen auch 
die in Absatz 2 Buchstaben b, c und d 

genannten Dotierungen bis zur Höhe der 

abgerufenen Garantiebeträge zur 

Erreichung des Zielbetrags bei. 

schrittweise Einzahlung der in Absatz 2 

Buchstabe a genannten Mittel erreicht; die 

in Absatz 2 Buchstaben b, c und d 

genannten Beiträge zum Garantiefonds 

kommen ergänzend hinzu. 

 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 

Artikel 17 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, in denen sie den in Absatz 5 

vorgesehenen Zielbetrag um maximal 10 % 

ändert, um dem potenziellen Risiko eines 

Abrufs der Garantie besser Rechnung zu 

tragen. 

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß 

Artikel 17 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, in denen sie den in Absatz 5 

vorgesehenen Zielbetrag um maximal 10 % 

ändert, um dem potenziellen Risiko eines 

Abrufs der Garantie besser Rechnung zu 

tragen. Tritt eine Situation ein, in der eine 

Zahlung von 50 % der 

Garantieverpflichtungen nicht 

ausreichend wäre, so schlägt die 

Kommission eine Erhöhung des 

Liquiditätspuffers vor und nennt eine 

Quelle für die zusätzlichen Mittel für 

Zahlungen, wobei die endgültige 

Entscheidung dem Parlament und dem 

Rat überlassen bleibt. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 37. 

 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Ab dem 1. Januar 2019 legt die 

Kommission für den Fall, dass die 

Ausstattung des Fonds nach einem Abruf 

von Garantiebeträgen unter den Zielbetrag 

von 50 % fällt, einen Bericht über die 

außergewöhnlichen Maßnahmen vor, die 

sich zur Wiederauffüllung des Fonds als 

notwendig erweisen könnten. 

(8) Ab dem 1. Januar 2018 legt die 

Kommission für den Fall, dass die 

Ausstattung des Fonds nach einem Abruf 

von Garantiebeträgen unter den Zielbetrag 

von 50 % fällt, einen Bericht über die 

außergewöhnlichen Maßnahmen vor, die 

sich zur Wiederauffüllung des Fonds als 

notwendig erweisen könnten. Falls die 

Kommission es für notwendig erachtet, 

legt sie Empfehlungen für die Anpassung 

des Garantiebetrags vor. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 37. 

 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Die Haushaltsausgaben im 

Zusammenhang mit dem EFSI und die 

finanzielle Haftung der Union dürfen in 

keinem Fall den Betrag der 

entsprechenden Mittelbindung 

überschreiten, um 

Eventualverbindlichkeiten für den 

Haushaltsplan der Union auszuschließen. 

Begründung 

In der EFSI-Verordnung sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Haftung 

des EU-Haushalts in keinem Fall höher sein kann als der in der Verordnung festgelegte 

Beitrag des EU-Haushalts zur EU-Garantie. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mit Unterstützung der Mitgliedstaaten 

fördern die Kommission und die EIB die 

Einrichtung eines transparenten 

Verzeichnisses laufender und möglicher 

künftiger Investitionsprojekte in der Union. 

Dieses Verzeichnis greift der endgültigen 

Projektauswahl gemäß Artikel 3 Absatz 5 

in keiner Weise vor. 

(1) Mit Unterstützung der Mitgliedstaaten 

fördern die Kommission und die EIB die 

Einrichtung eines transparenten 

Verzeichnisses laufender und möglicher 

künftiger Investitionsprojekte in der Union. 

Das Verzeichnis dient nur zu Zwecken der 

Sichtbarkeit für Investoren und der 

Information und greift der endgültigen 

Projektauswahl gemäß Artikel 3 Absatz 5 

in keiner Weise vor. 

 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Kommission und EIB erstellen, 

aktualisieren und verbreiten regelmäßig 

strukturierte Informationen über laufende 

und künftige Investitionsprojekte, die 

wesentlich zur Erreichung der politischen 

Ziele der EU beitragen. 

(2) Die Kommission und die EIB erstellen, 

aktualisieren und verbreiten regelmäßig 

strukturierte Informationen über alle 

laufenden und künftigen 
Investitionsprojekte; die Informationen 

werden in Form einer öffentlich 

zugänglichen Projektdatenbank 

bereitgestellt. 

 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen, 

aktualisieren und verbreiten regelmäßig 

strukturierte Informationen über laufende 

und künftige Investitionsprojekte in ihrem 

Land. 

(3) Die Mitgliedstaaten erstellen, 

aktualisieren und verbreiten gemeinsam 

mit der EIB regelmäßig strukturierte 

Informationen über alle laufenden und 

künftigen Investitionsprojekte in ihrem 

Hoheitsgebiet. 
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Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die EIB erstattet der Kommission – 

gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

dem EIF – halbjährlich Bericht über die im 

Rahmen dieser Verordnung durchgeführten 

EIB-Finanzierungen und -Investitionen. In 

dem Bericht wird bewertet, inwieweit die 
Vorgaben für den Einsatz der EU-Garantie 

und die gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe g festgelegten zentralen 

Leistungsindikatoren eingehalten wurden. 

Darüber hinaus enthält der Bericht 

statistische Daten und Finanz- und 

Rechnungslegungsdaten zu allen EIB-

Finanzierungen und -Investitionen, sowohl 

auf Einzelbasis als auch auf aggregierter 

Basis. 

(1) Die EIB erstattet dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission 

– gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

dem EIF – halbjährlich Bericht über die im 

Rahmen dieser Verordnung durchgeführten 

EIB-Finanzierungen und -Investitionen. 

Einer der beiden Berichte wird rechtzeitig 

abgeschlossen, damit die Kommission die 

einschlägigen Informationen in den 

Jahresabschluss aufnehmen kann, und 

enthält eine Bewertung der Einhaltung 

der Vorgaben für den Einsatz der EU-

Garantie und der gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe g festgelegten zentralen 

Leistungsindikatoren. Darüber hinaus 

enthält der Bericht statistische Daten und 

Finanz- und Rechnungslegungsdaten zu 

allen EIB-Finanzierungen und -

Investitionen, sowohl auf Einzelbasis als 

auch auf aggregierter Basis. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 40. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die EIB erstattet dem Europäischen 

Parlament und dem Rat – gegebenenfalls 

in Zusammenarbeit mit dem EIF – 

alljährlich Bericht über die EIB-

Finanzierungen und -Investitionen. Der 

(2) Die EIB erstattet dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem 

Rechnungshof – gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit dem EIF – alljährlich 

Bericht über die gemäß dieser Verordnung 
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Bericht wird veröffentlicht und enthält 

Folgendes: 

getätigten EIB-Finanzierungen und -

Investitionen. Der jährliche Bericht wird 

veröffentlicht und enthält Folgendes: 

 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Bewertung der EIB-Finanzierungen und 

-Investitionen auf Ebene der 

Einzelmaßnahme, des Sektors, des Landes 

und der Region sowie der jeweiligen 

Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Verordnung, einschließlich Bewertung der 

Aufteilung der EIB-Finanzierungen und -

Investitionen zwischen den in Artikel 5 

Absatz 2 genannten Zielen; 

(a) Bewertung der EIB-Finanzierungen und 

-Investitionen auf Ebene der 

Einzelmaßnahme, des Sektors, des Landes 

und der Region sowie der jeweiligen 

Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Verordnung und der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012, einschließlich 

einer Bewertung der Aufteilung der EIB-

Finanzierungen und -Investitionen 

zwischen den Zielen: 

 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Bewertung des Mehrwerts, der 

Mobilisierung von Mitteln des privaten 

Sektors sowie der geschätzten und der 

tatsächlichen Ergebnisse und 

Auswirkungen der EIB-Finanzierungen 

und -Investitionen in aggregierter Form; 

(b) Bewertung des Mehrwerts und der 

Ergebnisse der Projekte hinsichtlich der 

geschätzten und erzielten 

Investitionsrentabilität bei Projektreife, 

der Zusätzlichkeit der Finanzierungen im 

Rahmen des EFSI gegenüber 

gewöhnlichen EIB-Finanzierungen, der 
Mobilisierung von Mitteln des privaten 

Sektors sowie der geschätzten und der 

tatsächlichen Ergebnisse und 

Auswirkungen der EIB-Finanzierungen 

und -Investitionen in aggregierter Form; 
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Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) die angestrebte Hebelwirkung und 

die erreichte Hebelwirkung der von der 

EIB getätigten Finanzierungen und 

Investitionen; 

 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Bewertung des Beitrags zu den 

Zielen der Verordnung (EU) 

Nr. 1315/2013 für den Verkehr, der 

Verordnung (EU) Nr. 347/2013 für 

Energienetze und der Verordnung (EU) 

Nr. 283/2014 für die 

Telekommunikationsinfrastruktur; 

 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Bewertung des an die Begünstigten von 

EIB-Finanzierungen und -Investitionen 

weitergegebenen finanziellen Nutzens in 

aggregierter Form; 

(c) Bewertung des an die Begünstigten 

weitergegebenen finanziellen Betrags und 

Bewertung der EIB-Finanzierungen und -

Investitionen in aggregierter Form; 

 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Bewertung der Qualität der EIB-

Finanzierungen und -Investitionen; 

(d) Bewertung des Mehrwerts der EIB-

Finanzierungen und -Investitionen sowie 

der mit diesen Geschäften verbundenen 

Risiken; 

 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) eine Liste der an der Durchführung 

der EIB-Finanzierungen und -

Investitionen beteiligten 

Finanzintermediäre, darunter auch 

Angaben im Zusammenhang mit der 

Anwendung von Artikel 14 und 15; 

 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (db) Liste der Begünstigten des EFSI 

einschließlich der Kreditnehmer von EU-

garantierten Finanzinstrumenten, die von 

der EIB nach Maßgabe der EFSI-

Vereinbarung umgesetzt werden; 

 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) ausführliche Informationen zu 

Inanspruchnahmen der EU-Garantie; 

(e) ausführliche Informationen zu 

Inanspruchnahmen der EU-Garantie, 

Verlusten, Erträgen, eingezogenen 

Beträgen und allen sonstigen erhaltenen 

Zahlungen; 

 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Wert von Kapitalbeteiligungen im 

Vergleich zu den Vorjahren sowie die 

kumulierten Werte für die 

Wertminderung von Vermögenswerten 

des Eigenkapitals; 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Jahresabschluss des EFSI. (f) Jahresabschluss des EFSI in 

Verbindung mit der Stellungnahme eines 

unabhängigen externen 

Rechnungsprüfers; 

Begründung 

Versteht sich von selbst. 

 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) ausführliche Angaben zu den 

Projekten, die Beiträge aus den 

europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds zur Finanzierung der 

förderfähigen Projekte erhalten haben, in 

die die EIB mit Absicherung durch die 

EU-Garantie gemäß Artikel 5 Absatz 

investiert. 

 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe f b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fb) die statistischen Daten und Finanz- 

und Rechnungslegungsdaten zu den EIB-

Finanzierungen und -Investitionen auf 

aggregierter Basis. 

 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für die Zwecke der Rechnungslegung 

und der Berichterstattung der Kommission 

über die im Rahmen der EU-Garantie 

abgedeckten Risiken und die Verwaltung 

des Garantiefonds legt die EIB der 

Kommission – gegebenenfalls in 

Zusammenarbeit mit dem EIF – jährlich 

Folgendes vor: 

(3) Für die Zwecke der Rechnungslegung 

und der Berichterstattung der Kommission 

über die im Rahmen der EU-Garantie 

abgedeckten Risiken und die Verwaltung 

des Garantiefonds legt die EIB der 

Kommission und dem Rechnungshof – 

gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 

dem EIF – jährlich Folgendes vor: 
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Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) von der EIB und vom EIF 

vorgenommene Kreditrisikoeinschätzung 

und Bonitätsbeurteilung im 

Zusammenhang mit EIB-Finanzierungen 

und -Investitionen; 

(a) die von der EIB und vom EIF 

vorgenommene Kreditrisikoeinschätzung 

und Bonitätsbeurteilung im 

Zusammenhang mit den gemäß dieser 

Verordnung durchgeführten EIB-

Finanzierungen und -Investitionen; 

 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Angaben zu den ausstehenden 

finanziellen Verpflichtungen der EU im 

Zusammenhang mit den für EIB-

Finanzierungen und -Investitionen 

gewährten Garantien, aufgeschlüsselt nach 

Einzelmaßnahmen; 

(b) Angaben zu den ausstehenden 

finanziellen Verpflichtungen der Union im 

Zusammenhang mit den gemäß dieser 

Verordnung durchgeführten EIB-

Finanzierungen und -Investitionen 

gewährten Garantien, aufgeschlüsselt nach 

Einzelmaßnahmen; 

 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) die Entwicklung der Value-at-Risk- 

und anderer Risikobewertungen für alle 

Projektportfolios und für die Portfolios 

jeder einzelnen Art förderfähiger 

Instrumente. 
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Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bis 30. Juni jedes Jahres übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und dem Rechnungshof einen 

jährlichen Bericht über die Finanzlage und 

die Verwaltung des Garantiefonds im 

vorangegangenen Kalenderjahr. 

(6) Bis 31. März jedes Jahres übermittelt 

die Kommission dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem 

Rechnungshof einen Jahresabschluss, einen 

Geschäftsbericht und einen jährlichen 

Bericht gemäß der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 996/2012 über die 

Finanzlage und die Verwaltung des EFSI 

im vorangegangenen Kalenderjahr. Dieser 

Bericht enthält darüber hinaus Angaben 

zur Angemessenheit der Höhe der EU-

Garantie und gegebenenfalls 

Empfehlungen zur Anpassung der Höhe. 

Begründung 

Anregung aus der Stellungnahme Nr. 4/2015 des Rechnungshof zum EFSI – Paragraph 37 

und 41 

 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der geschäftsführende Direktor nimmt 

auf Verlangen des Europäischen 

Parlaments an einer Anhörung des 

Europäischen Parlaments zur Leistung des 

EFSI teil. 

(1) Der Geschäftsführer, der Vorsitzende 

des Lenkungsrats des EFSI, das für den 

EU-Haushalt zuständige 

Kommissionsmitglied und der Vorsitzende 

des Verwaltungsrats der EIB nehmen 

mindestens zweimal jährlich auf 

Verlangen des Europäischen Parlaments an 

den jährlichen Anhörungen zur 

Entlastung des Europäischen Parlaments 

zur Leistung und zur Haushaltsführung 

des EFSI teil. 
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Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Das für den EU-Haushalt zuständige 

Kommissionsmitglied nimmt auf 

Verlangen des Europäischen Parlaments 

an einer Anhörung des Europäischen 

Parlaments zur Verwendung von EU-

Mitteln im Garantiefonds teil. 

Begründung 

Da sich der Garantiefonds aus erheblichen Mittelumschichtungen aus dem EU-Haushalt 

zusammensetzen wird, sollte das Parlament das Recht haben, den EU-Haushaltskommissar 

vor das Parlament zu laden, um über die Verwendung des EU-Haushalts, insbesondere im 

Hinblick auf die Leistung und die mit den Ausgaben erzielten Ergebnisse, Kontrolle 

auszuüben. 

 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der geschäftsführende Direktor 

beantwortet Fragen, die dem EFSI vom 

Europäischen Parlament gestellt werden, 

mündlich oder schriftlich spätestens 

innerhalb von fünf Wochen nach deren 

Eingang. 

(2) Der Geschäftsführer, der Vorsitzende 

des Lenkungsrats des EFSI, das für den 

EU-Haushalt zuständige 

Kommissionsmitglied und der Vorsitzende 

des Verwaltungsrats der EIB beantworten 
Fragen, die dem EFSI vom Europäischen 

Parlament gestellt werden, mündlich oder 

schriftlich spätestens innerhalb von vier 

Wochen nach deren Eingang. 

 

Änderungsantrag 84 

 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Kommission berichtet in 

Zusammenarbeit mit der EIB sowie 

gegebenenfalls dem EIF im 

Bewertungsbericht, auf den im Artikel 

318 AEUV verwiesen wird, über die 

Finanzleistung des EFSI. 

Begründung 

In seinen letzten Entschließungen zur Entlastung der Kommission forderte das Parlament, 

dass die Kommission in ihrem Evaluierungsbericht nach Artikel 318 AEUV insbesondere auf 

die Wachstums- und Beschäftigungsstrategie eingeht. Diese Forderung wurde im 

Initiativbericht über die Bewertung der Finanzen der Union auf der Grundlage der erzielten 

Ergebnisse: ein neues Instrument für ein verbessertes Verfahren zur Entlastung der 

Kommission, siehe Ziffer 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 3 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) Auf Verlangen des Europäischen 

Parlaments legt die EIB diesem im 

Entlastungsverfahren sämtliche 

Informationen vor. 

 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spätestens bis zum [PO Datum einfügen: 

18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] bewertet die EIB das 

Funktionieren des EFSI. Die EIB 

übermittelt ihre Bewertung dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Spätestens bis zum [PO Datum einfügen: 

12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung] bewertet die EIB das 

Funktionieren des EFSI, auch im Hinblick 

auf die EFSI-Projekte, die auf 

Unterprogrammen beruhen, und bewertet 
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Kommission. den Lebenszyklus der anvisierten 

Investitionen. Die EIB übermittelt ihre 

Bewertung dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission. Dieser 

Bewertung liegt eine Stellungnahme des 

Rechnungshofs bei. 

 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spätestens bis zum [PO Datum einfügen: 

18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] bewertet die Kommission den 

Einsatz der EU-Garantie und das 

Funktionieren des Garantiefonds, 

einschließlich der Verwendung der 

Dotierungen gemäß Artikel 8 Absatz 9.. 

Die Kommission übermittelt ihre 

Bewertung dem Europäischen Parlament 

und dem Rat. 

Spätestens bis zum [PO Datum einfügen: 

12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] bewertet die Kommission den 

Einsatz der EU-Garantie und das 

Funktionieren des Garantiefonds, auch im 

Hinblick auf die Projekte, denen die 

Garantien zugutekommen, die auf 

Unterprogrammen beruhen, und bewertet 

den Lebenszyklus der anvisierten 

Investitionen, einschließlich der 

Verwendung der Dotierungen gemäß 

Artikel 8 Absatz 9.. Die Kommission 

übermittelt ihre Bewertung dem 

Europäischen Parlament und dem Rat. 

Dieser Bewertung liegt eine 

Stellungnahme des Rechnungshofs bei. 

 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Auf Verlangen des Europäischen 

Parlaments oder des Rates bewerten 

unabhängige externe Parteien das 

Funktionieren des EFSI sowie den 

Einsatz der EU-Garantie und das 

Funktionieren des Garantiefonds, 
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einschließlich der Verwendung der 

Dotierungen gemäß Artikel 8 Absatz 9. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 42. 

 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) veröffentlicht die Kommission einen 

ausführlichen Bericht über das 

Funktionieren des EFSI; 

(a) veröffentlicht die EIB einen 

ausführlichen Bericht über die 

Funktionsweise des EFSI und über die 

EFSI-Projekte, die auf Unterprogrammen 

beruhen, um den Lebenszyklus der 

anvisierten Investitionen abzugleichen; 

 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) veröffentlicht die Kommission einen 

ausführlichen Bericht über den Einsatz der 

EU-Garantie und das Funktionieren des 

Garantiefonds. 

(b) veröffentlicht die Kommission einen 

ausführlichen Bericht über den Einsatz der 

EU-Garantie und die Funktionsweise des 

Garantiefonds und die Projekte, denen die 

Garantien zugutekommen, die auf 

Unterprogrammen beruhen, um den 

Lebenszyklus der anvisierten 

Investitionen abzugleichen; 

 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die EIB und der EIF legen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission regelmäßig alle ihre 

unabhängigen Bewertungsberichte vor, in 

denen die praktischen Ergebnisse bewertet 

werden, die mit den spezifischen 

Tätigkeiten der EIB und des EIF im 

Rahmen dieser Verordnung erzielt wurden. 

(4) Die EIB und der EIF legen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission regelmäßig alle ihre 

unabhängigen Bewertungsberichte vor, in 

denen die praktischen Ergebnisse bewertet 

werden, die mit den spezifischen 

Tätigkeiten der EIB und des EIF im 

Rahmen dieser Verordnung erzielt wurden, 

und konzentrieren sich dabei auf die 

Ergebnisse und Auswirkungen. 

 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Spätestens bis zum [PO Datum 

einfügen: 18 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung, gegebenenfalls zusammen mit 

geeigneten Vorschlägen, vor. 

(5) Spätestens bis zum [PO Datum 

einfügen: drei Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung] legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung, einschließlich einer 

Bewertung des Mehrwertes des EFSI und 

seiner Komplementarität zu den 

bestehenden EU-

Finanzierungsinstrumenten, 
gegebenenfalls zusammen mit geeigneten 

Vorschlägen für Verbesserungen, vor. 

 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Einklang mit ihrer eigenen 

Transparenzpolitik in Bezug auf den 

Zugang zu Dokumenten und Informationen 

(1) Im Einklang mit ihrer eigenen 

Transparenzpolitik in Bezug auf den 

Zugang zu Dokumenten und Informationen 
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veröffentlicht die EIB auf ihrer Website 

Informationen über sämtliche EIB-

Finanzierungen und -Investitionen und 

deren Beitrag zur Erreichung der in 

Artikel 5 Absatz 2 festgelegten 

allgemeinen Ziele. 

veröffentlicht die EIB auf ihrer Website 

Informationen über sämtliche EIB-

Finanzierungen und -Investitionen und 

deren Beitrag zur Erreichung der in 

Artikel 5 Absatz 2 festgelegten 

allgemeinen Ziele und spezifischen 

Maßnahmen. 

 (2) Die EIB stellt sicher, dass alle 

Unionsbürger und alle natürlichen und 

juristischen Personen mit Wohnsitz oder 

eingetragenem Firmensitz in einem 

Mitgliedstaat gemäß der Verordnung 

Nr. 1049/2001 des Europäischen 

Parlament und des Rates über den 

Zugang der Öffentlichkeit zu 

Dokumenten des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der 

Kommission1a Zugang zu den 

Dokumenten in Bezug auf den EFSI 

erhalten. 

 (3) Wird eine Vereinbarung über die 

Einzelheiten des Informationsaustauschs 

und der Veröffentlichung von 

Informationen zwischen der Kommission 

und der EIB geschlossen, wird diese 

Vereinbarung veröffentlicht. 

 _______________ 

 1a Verordnung Nr. 1049/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu Dokumenten des 

Europäischen Parlaments, des Rates und 

der Kommission (ABl. L 145 vom 

31.5.2001, S. 43). 

 

 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die EFSI-Vereinbarung wird 

veröffentlicht. 
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Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 44. 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die EU-Garantie und die in ihrem 

Rahmen geleisteten Zahlungen und 

wiedereingezogenen Beträge, die dem 

Gesamthaushaltsplan der Union 

gutzuschreiben sind, werden vom 

Rechnungshof geprüft. 

(1) Die externe Prüfung der gemäß dieser 

Verordnung durchgeführten Aktivitäten 

wird vom Europäischen Rechnungshof im 

Einklang mit Artikel 287 AEUV 

durchgeführt und unterliegt somit gemäß 

Artikel 319 AEUV dem 

Entlastungsverfahren. Die Kommission 

stellt sicher, dass der Rechnungshof sein 

Recht gemäß Artikel 287 Absatz 3 

Unterabsatz 1 AEUV ausüben kann und 

vollständigen Zugang zu sämtlichen 

Informationen hat, die er für die 

Durchführung seiner Prüfung benötigt. 

Die Kommission und die EIB stellen 

sicher, dass alle von den im Einklang 

dieser Verordnung durchgeführten 

Tätigkeiten betroffenen Parteien über das 

Recht des Rechnungshofs gemäß 

Artikel 287 Absatz 3 Unterabsatz 1 AEUV 

informiert werden. Die EIB, der EIF, alle 

Finanzintermediäre, die an den gemäß 

dieser Verordnung durchgeführten 

Tätigkeiten beteiligt sind, und 

Endempfänger stellen dem Rechnungshof 

sämtliche Einrichtungen und 

Informationen bereit, die der 

Rechnungshof für die Durchführung 

seiner Tätigkeiten gemäß Artikel 161 der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

als notwendig erachtet. Die zwischen der 

Europäischen Kommission, dem 

Europäischen Rechnungshof und der 

Europäischen Investitionsbank 

geschlossene Dreiervereinbarung wird 

überarbeitet, um den Anforderungen 

dieses Artikels gerecht zu werden. 
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Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Das Europäische Parlament und der 

Rat können den Rechnungshof ersuchen, 

auch andere einschlägige Fragen 

innerhalb ihrer in Artikel 287 Absatz 4 

AEUV festgelegten Zuständigkeit zu 

prüfen. 

 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Der Rechnungshof erstellt für jeden 

Zwölfmonatszeitraum vom 12. April bis 

zum 1. März des Folgejahres einen 

Sonderbericht. In jedem dieser 

Sonderberichte wird geprüft, ob 

 (a) der Effizienz und Wirksamkeit bei der 

Verwendung des EFSI ausreichend 

Rechnung getragen wurde; 

 (b) die EFSI-Unterstützung zu den Zielen 

einer nachhaltigen Schaffung von 

Arbeitsplätzen, eines langfristigen 

Wachstums und einer langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit beigetragen hat. 

 (c) ob die EFSI-Tätigkeiten im Einklang 

mit den Grundsätzen der wirtschaftlichen 

Haushaltsführung, der Transparenz, der 

Verhältnismäßigkeit, der Nicht-

Diskriminierung, der Zusätzlichkeit, der 

Gleichbehandlung und der Subsidiarität 

durchgeführt wurden. 
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 Jeder Sonderbericht ist innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Ende des 

Berichtszeitraums zu erstellen. 

 Der Rechnungshof übermittelt alle 

Sonderberichte den Leitungsorganen des 

EFSI, der EIB, dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission 

und veröffentlicht sie unverzüglich. 

 Der Rechnungshof ist befugt, von den 

Leitungsorganen des EFSI, der EIB und 

der Kommission sämtliche Informationen 

einzuholen, die für die Durchführung der 

in diesem Artikel übertragenen Aufgaben 

relevant sind, und diese stellen alle 

angeforderten Informationen innerhalb 

einer vom Rechnungshof gesetzten Frist 

bereit. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag spiegelt die existierenden Bestimmungen in der Verordnung des 

einheitlichen Abwicklungsfonds (Verordnung Nr. 806/2014) im Hinblick auf das Mandat des 

Rechnungshofs wider, einen Sonderbericht über die Leistung des EFSI gemäß den 

Grundsätzen des soliden Finanzmanagements vorzulegen. 

 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Sobald die EIB bei Vorbereitung, 

Durchführung oder Abschluss einer unter 

die EU-Garantie fallenden Maßnahme den 

begründeten Verdacht hat, dass ein 

potenzieller Fall von Betrug, Korruption, 

Geldwäsche oder sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen vorliegt, der die finanziellen 

Interessen der Union beeinträchtigen 

könnte, unterrichtet sie umgehend das 

Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 

(OLAF) und stellt diesem die notwendigen 

Informationen zur Verfügung. 

(1) Sobald die EIB bei Vorbereitung, 

Durchführung oder Abschluss einer unter 

den EFSI fallenden Maßnahme den 

begründeten Verdacht hat, dass ein 

potenzieller Fall von Betrug, Korruption, 

Veruntreuung, Geldwäsche oder sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen vorliegt, der 

die finanziellen Interessen der Union 

beeinträchtigen könnte, unterrichtet sie 

umgehend das Europäische Amt für 

Betrugsbekämpfung (OLAF) und stellt 

diesem die notwendigen Informationen zur 

Verfügung. 
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Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zum Schutz der finanziellen Interessen 

der Union kann das OLAF gemäß den 

Bestimmungen und Verfahren der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates(5), der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates(6) und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 

des Rates(7) Untersuchungen, 

einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durchführen, um 

festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

unter die EU-Garantie fallenden 

Maßnahmen Betrug, Korruption, 

Geldwäsche oder sonstige rechtswidrige 

Handlungen zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union vorliegen. Das OLAF 

kann den zuständigen Behörden der 

betroffenen Mitgliedstaaten die im Laufe 

von Untersuchungen erlangten 

Informationen übermitteln. 

(2) Zum Schutz der finanziellen Interessen 

der Union führt das OLAF gemäß den 

Bestimmungen und Verfahren der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates (5), der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates (6) und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2988/95 

des Rates (7) Untersuchungen, 

einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durch, um 

festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

unter diese Verordnung fallenden 

Maßnahmen Betrug, Korruption, 

Geldwäsche, Finanzierung des 

Terrorismus, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, oder sonstige 

rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 

der finanziellen Interessen der Union 

vorliegen. Das OLAF kann den 

zuständigen Behörden der betroffenen 

Mitgliedstaaten die im Laufe von 

Untersuchungen erlangten Informationen 

übermitteln. 

__________________ __________________ 

5 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die 

Untersuchungen des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 

Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

5 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die 

Untersuchungen des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der Verordnung 

(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates 

(ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

6 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

des Rates vom 11. November 1996 

6 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

des Rates vom 11. November 1996 
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betreffend die Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durch die 

Kommission zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vor Betrug und anderen 

Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

15.1.1996, S. 2). 

betreffend die Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durch die 

Kommission zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vor Betrug und anderen 

Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

15.1.1996, S. 2). 

7 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates vom 18. Dezember 1995 über 

den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 

vom 23.12.1995, S. 1). 

7 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates vom 18. Dezember 1995 über 

den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 

vom 23.12.1995, S. 1). 

 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Werden solche rechtswidrigen Handlungen 

nachgewiesen, so unterstützt die EIB 

Bemühungen um Rückforderungen in 

Bezug auf ihre unter die EU-Garantie 

fallenden Maßnahmen. 

Werden von OLAF aufgrund von 

rechtswidrigen Handlungen, wie 

Geldwäsche, Finanzierung des 

Terrorismus, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, Korruption und 

betrügerische Handlungen, die den 

finanziellen Interessen der Union 

schaden und im Laufe seiner 

Untersuchungen nachgewiesen werden, 

Rückforderungen empfohlen, so sorgen 

die EIB und die Kommission für 

Rückforderungen in Bezug auf ihre 

Maßnahmen. 

 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Finanzierungsvereinbarungen, die im 

Zusammenhang mit unter diese 

(3) Finanzierungsvereinbarungen, die im 

Zusammenhang mit unter diese 
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Verordnung fallenden Tätigkeiten 

unterzeichnet werden, müssen Klauseln 

beinhalten, die – im Einklang mit der 

EFSI-Vereinbarung, der EIB-Politik und 

den geltenden Rechtsvorschriften – einen 

Ausschluss von EIB-Finanzierungen und -

Investitionen und erforderlichenfalls 

angemessene Rückforderungsmaßnahmen 

in Fällen von Betrug, Korruption oder 

sonstigen rechtswidrigen Handlungen 

gestatten. Der Beschluss über einen 

Ausschluss von einer EIB-Finanzierung 

oder -Investition wird im Einklang mit der 

einschlägigen Finanzierungs- oder 

Investitionsvereinbarung gefasst. 

Verordnung fallenden Tätigkeiten 

unterzeichnet werden, müssen Klauseln 

beinhalten, die – im Einklang mit der 

EFSI-Vereinbarung, der EIB-Politik und 

den geltenden Rechtsvorschriften – einen 

Ausschluss von EIB-Finanzierungen und -

Investitionen und erforderlichenfalls 

angemessene Rückforderungsmaßnahmen 

in Fällen von Betrug, Korruption oder 

sonstigen rechtswidrigen Handlungen 

gestatten. Der Beschluss über einen 

Ausschluss von einer EIB-Finanzierung 

oder -Investition wird im Einklang mit der 

einschlägigen Finanzierungs- oder 

Investitionsvereinbarung gefasst. Diese 

Vereinbarungen werden dem 

Europäischen Parlament übermittelt. 

 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Rahmen ihrer Finanzierungs- und 

Investitionstätigkeiten unterstützt die EIB 

keine Aktivitäten, die illegalen Zwecken 

dienen, wie Geldwäsche, Finanzierung des 

Terrorismus, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, Korruption und 

betrügerische Handlungen, die den 

finanziellen Interessen der Union schaden. 

Im Einklang mit ihrer gegenüber schwach 

regulierten oder kooperationsunwilligen 

Staaten verfolgten Strategie, die sich an der 

Politik der Union, der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung und der Arbeitsgruppe 

„Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung“ ausrichtet, 

beteiligt sich die EIB insbesondere an 

keiner Finanzierung oder Investition 

mithilfe eines Finanzvehikels, das sich in 

einem kooperationsunwilligen Staat 

(1) Im Rahmen ihrer Finanzierungs- und 

Investitionstätigkeiten unterstützen die 

EIB, der EIF und alle Finanzintermediäre 

keine Aktivitäten, die illegalen Zwecken 

dienen, wie Geldwäsche, Finanzierung des 

Terrorismus, Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung, Korruption und 

betrügerische Handlungen, die den 

finanziellen Interessen der Union schaden. 

Im Einklang mit ihrer gegenüber schwach 

regulierten oder kooperationsunwilligen 

Staaten verfolgten Strategie, die sich an der 

Politik der Union, der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung und der Arbeitsgruppe 

„Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung“ ausrichtet, 

beteiligt sich die EIB insbesondere an 

keiner Finanzierung oder Investition 

mithilfe eines Finanzvehikels, das sich im 

Hinblick auf die Anwendung der 
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befindet. international vereinbarten Steuernormen in 

einem kooperationsunwilligen Staat 

befindet. Die EIB überträgt diese 

Anforderungen auf alle dritten Parteien, 

die einen Beitrag zum EFSI oder einer 

Investitionsplattform leisten. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag übernimmt den spezifischeren Wortlaut von Artikel 140 Absatz 4 der 

Haushaltsordnung, an dem er sich inspiriert hat. 

 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die EIB und der EIF können die von 

ihnen in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 

zum Abschluss der EFSI-Vereinbarung 

unterzeichneten Finanzierungs- und 

Investitionsvereinbarungen zwecks 

Einbeziehung in die EU-Garantie der 

Kommission vorlegen. 

(1) Die EIB und der EIF können die von 

ihnen in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis 

zum Abschluss der EFSI-Vereinbarung 

unterzeichneten Finanzierungs- und 

Investitionsvereinbarungen dem 

Investitionsausschuss zur Prüfung 

vorlegen. Der Investitionsausschuss kann 

diese Geschäfte der Kommission vorlegen 

und sie für eine Einbeziehung in die EU-

Garantie vorschlagen. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 45. 

 

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission bewertet die 

jeweiligen Maßnahmen und fasst – sofern 

die in Artikel 5 und in der EFSI-

(2) Die Kommission bewertet unter 

Berücksichtigung der Bewertung des 

unabhängigen Investitionsausschusses 
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Vereinbarung festgelegten Anforderungen 

erfüllt sind – einen Beschluss über die 

Ausweitung der EU-Garantie auf die 

betreffenden Maßnahmen. 

die jeweiligen Maßnahmen und fasst – 

sofern die in Artikel 5 und in der EFSI-

Vereinbarung festgelegten Anforderungen 

erfüllt sind – einen Beschluss über die 

Ausweitung der EU-Garantie auf die 

betreffenden Maßnahmen. Er teilt 

daraufhin seine Entscheidung dem 

Europäischen Parlament mit. 

Begründung 

Aus der Stellungnahme des Rechnungshofs 4/2015 zum EFSI - Ziffer 45. 
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